
Bekanntmachung der Stadt Petershagen 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Bürgermeisters und der Vertretung der Stadt Petershagen  

am 13. September 2020 
 

- ÄNDERUNG (rot dargestellt) - 
 
 

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Gesetz zur Durchführung der Kommunalwahlen 
2020 vom 29.05.2020 erlassen. Durch das Gesetz ändert sich die Einreichungsfrist und die 
Zahl der erforderlichen Unterstützungsunterschriften. Daher ist eine Änderung der Bekannt-
machung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters und 
der Vertretung der Stadt Petershagen am 13. September 2020, die am 16.03.2020 im 
Internet unter www.petershagen.de veröffentlicht wurde, erforderlich: 
 
Nachstehende Ziffern erhalten folgende Fassung: 
 
 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 

3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
ferner von mindestens 3 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat 
aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der 
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann 
infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten 
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 3 Wahlberechtigten 
des Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 a zur KWahlO zu erbringen. Nr. 2.4 gilt mit der 
Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig.  

 

4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
außerdem von mindestens 14 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. 

 
4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 14 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind 

die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14 b zur 
KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung 
gilt Nr. 2.4 entsprechend. Die Zustimmungserklärung der Bewerber ist auf der 
Reserveliste nach dem Muster der Anlage 11 b oder einzeln nach dem Muster der 
Anlage 12 b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es 
nicht, soweit Bewerber gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 
Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.  
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Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters und der Vertretung der Stadt 
Petershagen sind spätestens bis zum 27.07.2020 (48. Tag vor der Wahl), 18.00 Uhr 
(Ausschlussfrist) beim Wahlleiter der Stadt Petershagen, Verwaltungsgebäude Lahde, 
Bahnhofstraße 63 (Zimmer 16), 32469 Petershagen, einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
vorher noch behoben werden können. 
 

Im Übrigen bleibt die Bekanntmachung vom 16.03.2020 zur Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters und der Vertretung der Stadt 
Petershagen am 13. September 2020 unverändert. 
 
 
Petershagen, 15.06.2020 
 
 
Der Wahlleiter 
Blume 


